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ORGAN: GENERALVERSAMMLUNG    

(MENSCHENRECHTSRAT)

THEMA: WAHRUNG DER MENSCHENRECHTE VON FLÜCHTLINGEN

DIE GENERALVERSAMMLUNG,

geleitet vom Internationalen Pakt, der betont, das angeborene Rect auf Leben eines jeden 

Menscen und dessen Scutz zu wahren,

feststellend, dass der Scutz und die Hilfe von Flüctlingen eine der wictigsten Aufgaben des 

modernen Völkerrects und somit auc der Vereinten Nationen darstellen,

erinnernd an die Genfer Flüctlingskonventionen und die Allgemeine Erklärung der Men-

scenrecte,

begrüßend die Arbeit des Hockommissars der Vereinten Nationen für Flüctlinge in Entwic-

lungsländern,

mit dem Ausdruc des Dankes an alle Nationen, die bisher Flüctlinge aufnehmen und sic so-

mit für die Durcsetzung der Wahrung von Menscenrecten einsetzen,

bemerkend, dass noc immer viele Flüctlinge unversorgt sind,

beunruhigt über die Konfikte zwiscen Bürgern und Flüctlingen in vielen Regionen, beson-

ders in Entwiclungsländern,

entsclossen, die Ursacen und Hintergründe von Flucten zu beheben,

betonend, dass gerade arme Entwiclungsländer nict die nötigen fnanziellen Mitel besitzen, 

um die Flüctlinge menscenwürdig zu versorgen,

mit dem Wunsc weltweit die Lage von Flüctlingen nachaltig zu verbessern,
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in der Erwartung ein weitreicendes Konzept zur Eingliederung von Flüctlingen auszuarbei-

ten,

 1. drängt, die Defnition der Genfer Flüctlingskonvention von 1951 um den Aspekt 

zu erweitern, dass auc jener als Flüctling gilt, der aufgrund von 

menscenunwürdigen Lebensbedingungen gezwungen ist, sein Land zu 

verlassen;

 2. legt nahe, allen Flüctlingen genügend Scutz und Sicerheit zu ermöglicen und 

die unantastbare Menscenwürde langfristig und nachaltig zu sicern;

 3. verlangt, den Umgang mit Flüctlingen den betrofenen Nationen zu überlassen, 

dieses jedoc an internationale Standards anzupassen und eine Überwacung 

durc den UNHCR zuzulassen;

 4. unterstreict die Wictigkeit internationaler Unterstützung zur angemessenen, 

nachaltigen Konfiktlösung;

 5. verlangt den Scutz von Flüctlingen gegenüber Sclepperorganisationen, 

rekrutierenden, terroristiscen Organisationen und anderweitig organisiertem 

Verbrecen;

 6. erwartet eine erneute Überprüfung aller Nationen, inwieweit das individuelle 

Engagement erhöht werden kann;

 7. betont, dass Staaten Flüctlinge ablehnen können, falls bei diesen ein Verdact 

auf Kriminalität besteht oder sie von internationalen Gerictshof beobactet 

werden;
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 8. bekräfigt, dass die Industriestaaten sic bereit erklären, den 

Entwiclungsländern eine angemessen hohe Finanz- bzw. Entwiclungshilfe 

zukommen zu lassen, um sie bei der Aufnahme und Versorgung von Flüctlingen 

zu unterstützen.
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